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Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer
Behörden und DienststellenC

199. Öffentliche Bekanntmachung des
Sparkassenzweckverbandes der Stadt Soest 

und der Gemeinden Bad Sassendorf, 
Lippetal, Möhnesee und Welver

Am Donnerstag, 7. April 2016, findet um 17.00 Uhr 
im Sparkassen-Forum, Hauptstelle Puppenstraße 7 - 9,  
III. OG, eine öffentliche Sitzung der Verbandsversamm-
lung des Sparkassenzweckverbandes der Stadt Soest 
und der Gemeinden Bad Sassendorf, Lippetal, Möhne-
see und Welver statt.

Tagesordnung:

1. Wahl eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der 
Niederschrift

2. Genehmigung der Wiederbestellung eines Mitgliedes 
des Vorstandes der Sparkasse Soest

3. Genehmigung der Wiederbestellung eines Mitgliedes 
des Vorstandes der Sparkasse Soest

4. Verschiedenes

Soest, 26. 3. 2016

gez. Dr. Ruthemeyer

Vorsitzender der Verbandsversammlung

(95) Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 89

200. Aufgebot der Sparkasse Wittgenstein

Es wird das Aufgebot für die unten näher bezeichnete 
Sparkassenurkunde der Sparkasse Wittgenstein bean-
tragt.

Die Inhaber werden aufgefordert, ihre Rechte gegen-
über dem Sparkassenvorstand innerhalb der nachfol-
gend genannten Frist anzumelden und die Urkunde 
vorzulegen.

Widrigenfalls erfolgt die Kraftloserklärung der Urkun-
de.

Konto-Nr. 32 295 982, Aufgebotsfrist vom 8. 3. 2016 
bis 8. 6. 2016

Bad Berleburg, 8. 3. 2016

Sparkasse Wittgenstein

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(75) Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 89

201. Aufgebot der Sparkasse Wittgenstein

Durch Beschluss des Vorstandes werden die unten nä-
her bezeichneten Sparurkunden gem. § 13 SpkVO für 
kraftlos erklärt. Die entstandenen Kosten tragen die 
Antragssteller.

Konto-Nr. 31 625 528

Tatbestand und Entscheidungsgründe

Die Antragssteller haben den Verlust der Sparurkunde 
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und die Tatsachen, von denen ihre Berechtigung ab-
hing, glaubhaft gemacht.

Die Aufgebote sind durch Aushang in der Schalterhalle 
der Sparkasse Wittgenstein, sowie durch Veröffentli-
chung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg 
bekannt gemacht worden.

Rechte Dritter auf die Urkunden sind vor der Kraftlos-
erklärung nicht angemeldet worden.

Bad Berleburg, 16. 3. 2016

Sparkasse Wittgenstein

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(94) Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 89

202. Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparkassenbuches Nr. DE56 4305 
0001 0344 1392 74 sowie der Sparurkunde (ZuwSpar-
Plus) Nr. DE11 4305 0001 0344 2341 74 hat das Auf-
gebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre der Gutha-
ben angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. DE56 4305 0001 
0344 1392 74 sowie der Sparurkunde (ZuwSparPlus) 
Nr. DE11 4305 0001 0344 2341 74 wird hiermit auf-
gefordert, binnen drei Monaten, spätestens in dem am 
27. 6. 2016, 10.00 Uhr, vor dem unterzeichneten Spar-
kassenvorstand anberaumten Aufgebotstermin seine 
Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches sowie der 
Sparurkunde anzumelden, widrigenfalls die Kraftloser-
klärung des Sparkassenbuches sowie der Sparurkun-
de erfolgen wird.

Sch 29/16

Bochum, 10. 3. 2016

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(105) Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 90

203. Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparkassenbuches Nr. DE11 4305 
0001 0300 9786 73 sowie der Sparurkunde (ZuwSpar-
Plus) Nr. DE59 4305 0001 0360 5621 93 hat das Auf-
gebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre der Gutha-
ben angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. DE11 4305 0001 
0300 9786 73 sowie der Sparurkunde (ZuwSparPlus) 
Nr. DE59 4305 0001 0360 5621 93 wird hiermit auf-
gefordert, binnen drei Monaten, spätestens in dem am 
27. 6. 2016, 9.30 Uhr, vor dem unterzeichneten Spar-
kassenvorstand anberaumten Aufgebotstermin seine 
Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches sowie der 

Sparurkunde anzumelden, widrigenfalls die Kraftloser-
klärung des Sparkassenbuches sowie der Sparurkun-
de erfolgen wird.

H 28/16

Bochum, 10. 3. 2016

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(103) Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 90

204. Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger der Sparurkunden (ZuwSparPlus) Nrn. 
DE53 4305 0001 0308 1937 47 und DE05 4305 0001 
0308 2017 89 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre der Gutha-
ben angeordnet.

Der jetzige Inhaber der von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparurkunden Nrn. DE53 4305 0001 
0308 1937 47 und DE05 4305 0001 0308 2017 89 wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
in dem am 27. 6. 2016, 9.00 Uhr, vor dem unterzeich-
neten Sparkassenvorstand anberaumten Aufgebots-
termin seine Rechte unter Vorlage der Sparurkunden 
anzumelden, widrigenfalls die Kraftloserklärung der 
Sparurkunden erfolgen wird.

S 27/16

Bochum, 10. 3. 2016

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(94) Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 90

205. Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger der Sparurkunde (ZuwSparPlus) Nr. 
DE94 4305 0001 0302 6528 54 hat das Aufgebot be-
antragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber der von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparurkunde Nr. DE94 4305 0001 0302 
6528 54 wird hiermit aufgefordert, binnen drei Mona-
ten, spätestens in dem am 27. 6. 2016, 10.30 Uhr, vor 
dem unterzeichneten Sparkassenvorstand anberaum-
ten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorlage der 
Sparurkunde anzumelden, widrigenfalls die Kraftloser-
klärung der Sparurkunde erfolgen wird.

D 30/16

Bochum, 10. 3. 2016

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(91) Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 90

206. Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger der Sparurkunden (ZuwSparPlus) Nrn. 
DE14 4305 0001 0320 0918 87 und DE48 4305 0001 
0320 1097 05 sowie des Sparkassenbuches Nr. DE27 
4305 0001 0329 4119 95 hat das Aufgebot beantragt.
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Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre der Gutha-
ben angeordnet.

Der jetzige Inhaber der von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparurkunden Nrn. DE14 4305 0001 
0320 0918 87 und DE48 4305 0001 0320 1097 05 so-
wie des Sparkassenbuches Nr. DE27 4305 0001 0329 
4119 95 wird hiermit aufgefordert, binnen drei Mona-
ten, spätestens in dem am 27. 6. 2016, 11.00 Uhr, vor 
dem unterzeichneten Sparkassenvorstand anberaum-
ten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorlage der 
Sparurkunden sowie des Sparkassenbuches anzumel-
den, widrigenfalls die Kraftloserklärung der Sparur-
kunden und des Sparkassenbuches erfolgen wird.

St 31/16

Bochum, 10. 3. 2016

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(103) Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 90

207. Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger der Sparkassenbücher Nrn. DE98 4305 
0001 0320 1123 94 und DE76 4305 0001 0320 1124 
02 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre der Gutha-
ben angeordnet.

Der jetzige Inhaber der von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbücher Nrn. DE98 4305 0001 
0320 1123 94 und DE76 4305 0001 0320 1124 02 wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
in dem am 27. 6. 2016, 11.30 Uhr, vor dem unterzeich-
neten Sparkassenvorstand anberaumten Aufgebotster-
min seine Rechte unter Vorlage der Sparkassenbücher 
anzumelden, widrigenfalls die Kraftloserklärung der 
Sparkassenbücher erfolgen wird.

Sch 32/16

Bochum, 11. 3. 2016

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(94) Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 91

208. Beschluss der Sparkasse Bochum

Das abhandengekommene, am 26. 11. 2015 aufgebo-
tene Sparkassenbuch Nr. DE24 4305 0001 0300 8310 
96 ist bis zum Ablauf der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt 
worden.

Das Sparkassenbuch Nr. DE24 4305 0001 0300 8310 
96 wird für kraftlos erklärt.

K 101/15

Bochum, 14. 3. 2016

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(63) Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 91

209. Beschluss der Sparkasse Bochum

Die abhandengekommenen, am 26. 11. 2015 aufgebo-
tenen Sparurkunden (ZuwSparPlus) Nrn. DE79 4305 
0001 0324 0884 75 und DE41 4305 0001 0324 0851 
82 sind bis zum Ablauf der Aufgebotsfrist nicht vorge-
legt worden.

Die Sparurkunden (ZuwSparPlus) Nrn. DE79 4305 
0001 0324 0884 75 und DE41 4305 0001 0324 0851 
82 werden für kraftlos erklärt.

K 102/15

Bochum, 14. 3. 2016

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(68) Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 91

210. Kraftloserklärung der 
Stadtsparkasse Herdecke

Das von der Stadtsparkasse Herdecke ausgestellte 
Sparkassenbuch Nr. 34 924 704 wird, nachdem es ord-
nungsgemäß aufgeboten und keine Rechte von dritter 
Stelle geltend gemacht wurden, hiermit gem. Teil II, Ab-
schnitt 6 der AVV zum SpkG NRW für kraftlos erklärt.

Herdecke, 11. 3. 2016

Stadtsparkasse Herdecke

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(57) Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 91

211. Aufgebot der Sparkasse Soest

Die Sparkassenbücher Nrn. 306 536 301, 306 531 815, 
306 510 918 und 306 537 127 der Sparkasse Soest 
wurden vom Gläubiger als verloren gemeldet. 

Wir fordern den Inhaber der Sparkassenbücher hiermit 
auf, innerhalb von drei Monaten, spätestens bis zum 
16. 6. 2016 seine Rechte unter Vorlage der Sparkas-
senbücher bei uns anzumelden, da andernfalls nach 
Ablauf dieser Frist die Sparkassenbücher für kraftlos 
erklärt werden.

Soest, 16. 3. 2016

Sparkasse Soest

Der Vorstand

(63) Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 91
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Brot für die Welt unterstützt die Über-
windung von Armut, die Sicherung von
Frieden, die Verwirklichung der 
Menschenrechte, die Reduzierung von
Ungleichheit, den Schutz der globalen
Umweltgüter und eine gemeinsame Initi-
ierung eines neuen Wohlstandsmodells
unter Wahrung der Grenzen des Öko-
systems Erde.
Spendenkonto Brot für die Welt:
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Überwindung von Armut

Auflösung eines Vereins

Der Verein „IG-Software e.V.“, eingetragen beim Amts-
gericht Siegen unter VR 2376 ist aufgelöst.

Gläubiger werden gebeten, etwaige Ansprüche an die 
Liquidatoren zu stellen.

Die Liquidatoren:

Franz Fischer, Rudolf-Preising-Str. 27, 59457 Werl,

Dr. Wolfram Dölken, Gustav-von-Mevissen-Str. 121, 
57072 Siegen. 

(45) Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 92

Sonstige MitteilungenSonstige MitteilungenSonstige MitteilungenE Auflösung eines Vereins

Der Verein „Katholisches Bildungswerk im Dekanat 
Hochsauerland-Mitte e.V.“ in Meschede, eingetragen 
beim Amtsgericht Arnsberg VR 50621, ist aufgelöst. 
Die Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, etwaige 
Ansprüche innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt 
der Veröffentlichung  bei einem der Liquidatoren an-
zumelden. 

Liquidatoren sind:

Norbert Möller, Josef-Künsting-Str. 8, 59872 Meschede

Hermann Werthmann, Margaretenstr. 1, 59872 Me-
schede

Christoph Schwake, Am Sportplatz 1a, 59872 Mesche-
de

(64) Abl. Bez. Reg. Abg. 2016, S. 92


